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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE  

Amt/Eigenbetrieb: 
40        Amt für Schulverwaltung und Hochschulwesen 
 
Beteiligt: 
 

Betreff:  
Grundschulverbund Dahl - Rummenohl 
hier: Name des Grundschulverbundes 
 
Beratungsfolge:  
16.09.2008 Schulausschuss 
17.09.2008 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl 
 
Beschlussfassung:  
Bezirksvertretung Eilpe/Dahl 

Beschlussvorschlag: 
Der Grundschulverbund aus den beiden bisher eigenständigen Grundschulen Dahl und 
Rummenohl führt zukünftig den Namen 
 
„Grundschule Volmetal mit dem Teilstandort Rummenohl“. 
 
Die Umsetzung des Beschlusses erfolgt bis zum 18.11.2008. 
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Begründung 
 
 
Die Bezirksregierung hat im März 2008 den Ratsbeschluss über den 
Grundschulverbund der bisherigen Gemeinschaftsgrundschulen Dahl und 
Rummenohl mit Wirkung ab dem Schuljahr 2008/2009 genehmigt. 
 
Bereits vor Beginn des neuen Schuljahres 2008/2009 haben sich die beiden bis 
dahin eigenständigen Schulkonferenzen der Grundschulen Dahl und Rummenohl mit 
der Namensgebung des neuen Grundschulverbundes befasst. Nach einstimmigen 
Beschlüssen beider Schulkonferenzen führt der Grundschulverbund den Namen 
„Gemeinschaftsgrundschule Volmetal“. 
Da im Namen eines Grundschulverbundes zudem ein Hinweis auf den Teilstandort 
enthalten sein muss lautet der komplette Name „Grundschule Volmetal mit dem 
Teilstandort Rummenohl“.  
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Finanzielle Auswirkungen 
 
X  Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen. 
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Verfügung / Unterschriften 
 
Veröffentlichung 

 Ja 

 Nein, gesperrt bis einschließlich   
 
 

Oberbürgermeister  
 
Gesehen: 
 
 

Stadtkämmerer  Stadtsyndikus  Beigeordnete/r 
  
Amt/Eigenbetrieb:    Gegenzeichen: 

 

 
 
 
 
 
 

40        Amt für Schulverwaltung und Hochschulwesen 

 

 
 
Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an: 
Amt/Eigenbetrieb:  Anzahl:  

    

    

    

    

    

    

    

    
 


